
492. Verordnung des Bundesministers für 
~1.'SttJ'Jdhf'it., ~pt!rt ttJ'Jd T<nntumPntrn~i'hnt7 
über den Zusat:t vort Stoffen mit antioxidie• 
render Wirkung zu Lebensmitteln und V er,-

zehrprodukten (Antioxidanticnverordnung) 

Auf Grund der §§ 10 Abs. 1 und 12 Abs. 1 des 
Lebensmittelgesetzes 1975, BGBL Nr. %, zu[tt:r.t 
geandert durch das Bunde-sgesetz BGBI. Nr. 756/ 
1992, wird verordne't: 

§ t. (1) Zum Schutz vor Verderb durch 
Oxidation von Waren gemäß den §§ 2 und 3 
LMG 1975 (Lebensmitteln und V erzehmrodukte) 

'/. 
., 

~irnl ausschllt:ß!ich die in Anlage 1 genanmen 
Stoffe in Substanz odrr gelöst oder verdunnr in 
Trinkwasser, mineralfrciem Was$er, destilliertem 
Wasser, Ethylalkohol, Glycerin, Speiseölen und 
Speisefetten, Sorbit sow1t Propylenglykol (nur fur 
BHA und BITT; mind. l0%1ge Lösung) nach 

"/. Maßgabe der Reinheir.skriterien der Anlage 3 
zulässig. 

(2) Zur Vemärkung der antiox,dierenden 
Wirkung der in Anlage 1 Liste A genannten 
Stoffe dürfen die in Anlage 1 Liste B genannten 
Stoffe verwendet werden. 

(J) Die Verwendung der in Anlage 1 genannten J. Stoffe ist ausschließlich bei den in Anlage 2 
genannten Waren und in dem Ausmaß zuhssig, 
,1',« ''""' 7,.;,r,11n.kt d('t lnver\,-:hrbdngeos d,:,r 
Ware die angeführten Höchstmengen nicht über­
schrinen werden; sind Höchstmengen nicht 
genannt, darf ein Zusatz nur in Jenen Mengen 
erfolgen, der eine Täuschung des Verbrauchers 
ausschließt und dem Jeweiligen Stand der Wissen­
schaft und l echnologie entspricht. 

§ ;t Diese Verordnung gilt nicht fur 
StnffP, r1.;,. anrir,yj,-Ji„rPnrl wirkPn m,rl "' 
anderen Rechr.,vorschriften geregelt sind; 
Stoffe der Anlage 1, die nicht als Ancioxidn­
tionsmme! oder als Mittel zur Verstärkung 
einer ant1oxidierende1\ Wi.ck.u1\15 eit\lI,tc\Cti:t.. 
werden. 

§ J, (1) Bei Mischungen der in Anfagl:.' l Liste A 
gen~nmen Antioxidationsmittel dürfen von jedem 
em:wlnen zur Anwendung kommenden Antioxid;i.­
uonsmmel nur soviel 1~rozent der Jeweils zuge• 
lassei1en Höchstmenge die~es Anti(nidacionsrnittc.s 
verwendet werden, daß die Summe dieser Prozente 
100 nicht übersteigt. 

(2) Mischungen von Lebensmitteln oder Ve;­
zehrprodukten mit Waren der Anlage 2 dürfen die 
in Anlage 1 genannten Anrioxidationsmine! nur in 
der anteilsmäßigen Menge enthalten. 

§ 4, Werden mit Antioxidauonsmittel versetzte 
Waren zur Weircrvt'rarbeitung m Vt"rkehr 
gebracht, i~t auf Art und Menge der zugesetzten 
Antioxidationsmittel hinzuweisen. 

S 5. Die m Anlage 1 genannten Annoxidariom­
mittel dürfen nur in Onginalpackungen, deren 
Beschaffenheit ein Ausfliel~en oder Verstiuben des 
Inhalts verhinden, m Verkehr gebracht werden. 

§ 6. (1) Waren, die nicht den Anforderungec! 
dieser Verordnung, ;i_ber der Verordnung Uber den 
Zusatz von Stoffen mit antioxidierender Wirkung 
bei Lebensmitteln, BGB!. Nr. 555/1977, emspre• 
chen, durlcn b($ .:urn 31. De:n::mbn 199l un 
Verkehr belassen werden. 

(2) Die Vernrdnung Uber den Zusatz von 
Stoffen mit antio:.::idierender Wirkung bei Lebens­
mit,...Jn., BG.BJ. Nr. SSS/1177, u;,t .iuße, Kafi. 

Kramrner 


